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RS OGH 1991/6/6 15Os67/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1991

Norm

StGB §226 Abs1

Rechtssatz

Gefahrenbeseitigung auf andere Art (als durch Vernichtung) erfordert eine Handlung, die sicherstellt, daß der

Gebrauch des Falsifikats endgültig unterbleibt. Das bloße Liegenlassen in der (eigenen) Wohnung genügt hiefür nicht.
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